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Hinweis über die Möglichkeit zur Einsichtnahme in den Bebauungsplan 

 
Vom Tag des Erscheinens dieser Bekanntmachung im Amtsblatt wird der Bebauungsplan Nr. 246 
– Karlsbader Straße - mit der Begründung sowie den bei der Planung zugrundeliegenden 
Gutachten und Vorschriften bei der  
 
Stadt Recklinghausen, 
Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen, 
Technisches Rathaus, Westring 51, 
45659 Recklinghausen, 
 
während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird dort auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Planunterlagen über den Internetauftritt des 
Bauportals NRW: https://www.bauleitplanung.nrw.de und der Stadt Recklinghausen 
http://www.recklinghausen.de/bplan abzurufen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 Absatz 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. 
September 2021 (BGBl. I S. 4147) in Verbindung mit § 2 Absatz 4 Bekanntmachungsverordnung 
(BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 05. November 2015 (GV. NRW. S. 741), in Verbindung mit § 12 der 
Hauptsatzung der Stadt Recklinghausen vom 1. Juni 2001 (Amtsblatt Nr. 18 vom 06. Juni 2001), 
zuletzt geändert durch Satzung vom 29. Juni 2021 (Amtsblatt Nr. 26 vom 02. Juli 2021), werden 
der Beschluss über die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 246 – Karlsbader Straße - sowie die 
gemäß BauGB und BekanntmVO im Rahmen der Bekanntmachung erforderlichen Hinweise 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 246 – Karlsbader Straße - tritt gemäß § 12 Absatz 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Recklinghausen mit dem Tage nach der Ausgabe des Amtsblattes in Kraft. 
 
Hinweis auf Rechtsfolgen 
 
1. Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 
  
1.1  Nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte 

Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. 

 
1.2 Gemäß § 44 Absatz 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb 

von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die unter Pkt. 1.1 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
 
2. Frist gemäß § 215 Abs. 1 BauGB für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 

und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung nach dem Baugesetzbuch 
 
Unbeachtlich werden 

 
2.1 eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
  

https://www.bauleitplanung.nrw.de/
http://www.recklinghausen.de/bplan


2.2 eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplans und 
 

2.3 nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Absatz 2a BauGB beachtlich sind. 

 
3. Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß 

§ 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 
 
Recklinghausen, den 16.12.2021 
 
 
 
 
gez. 
Tesche 
Bürgermeister 

 
 

 



Beschluss über die Satzung Bebauungsplan Nr. 297 
– Castroper Straße / Holunderweg –  

 
für einen Bereich zwischen dem Holunderweg im Westen, der Castroper Straße im Norden, der 
Alten Grenzstraße im Osten und dem Panhütter Weg im Süden, in den Stadtteilen Hillen und 
Berghausen, im östlichen Bereich der Stadt Recklinghausen. 
 
Ziel  
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes soll der anhaltenden Wohnungsnachfrage in 
Recklinghausen durch die Neuausweisung von Wohnbauflächen Rechnung getragen werden. Da 
das Plangebiet für seine ursprüngliche Funktion als Betriebsgelände der ehemaligen Baufirma 
Kufus nicht mehr benötigt wird, kann es einer neuen Nutzung zugeführt werden. Auf Grund der 
Lage im Siedlungszusammenhang und der Anbindung an das Verkehrsnetz bietet es gute 
Voraussetzungen für die Ansiedlung eines attraktiven Wohnquartiers. Im Zuge der Aufstellung 
des Bebauungsplanes sollen daher die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
wohnbauliche Nutzung des Areals geschaffen werden. 
 
Beschluss 
Aufgrund des § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. 
September 2021 (BGBl. I S. 4147) und der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346), in 
Verbindung mit § 5 Zuständigkeitsordnung der Stadt Recklinghausen vom 29.06.2021 (Amtsblatt 
Nr. 27 vom 08.07.2021) hat der Rat der Stadt Recklinghausen in seiner Sitzung am 29.11.2021 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Rat beschließt den Bebauungsplan Nr. 297 – Castroper Straße / Holunderweg – gemäß § 
10 Absatz 1 BauGB als Satzung.“ 
 
Geltungsbereich 
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Hillen, ca. 3 km südöstlich des Stadtzentrums von Reckling-
hausen und umfasst in der Flur 442 die Flurstücke 420, 429, 430, 469, 476, 474 und 477. Diese 
Flurstücke 420, 469, 476 und 477 wurden inzwischen zu Flurstück 485, Flur 442, Gemarkung 
Recklinghausen vereinigt. Begrenzt wird der Geltungsbereich im Nordwesten durch die 
rückwärtigen Grenzen der Grundstücke an der Castroper Straße. Dies sind das Bürohaus der 
ehemaligen Baufirma Kufus, Castroper Straße 312 im Eckbereich des Holunderweges und die 
Wohngebäude Castroper Straße 316, 318, 320 und 322. Im Nordosten begrenzt die Castroper 
Straße das Plangebiet. Im Osten und Süden grenzen landwirtschaftliche Flächen an. Im Westen 
grenzen der Holunderweg und die rückwärtigen Grundstücksgrenzen Holunderweg 3 und 9 
(Hotel) an.  

Die externen Ausgleichsflächen umfassen folgende Bereiche: Eine Aufforstungsfläche der 
Landschaftsagentur Plus GmbH (gesamte Flächengröße von 121.356 m², anteilig für das 
Eingriffsvorhaben 1.036 m² und 12.478 m²), Gemarkung Marl, Flur 196, Flurstück 579 (tlw.) sowie 
eine landschaftsrechtliche Ausgleichsfläche im Ökokonto Lippeaue (Kreis Recklinghausen) der 
Landschaftsagentur Plus GmbH (anteilig für das Eingriffsvorhaben 617 m²), Gemarkung Datteln, 
Flur 14, Flurstück 23 (tlw.). 

 

 

 

 

 

 

 



Übersichtsplan: Geltungsbereich des Bebauungsplans 

 
  



Übersichtsplan: Externe Ausgleichsfläche  

 

 

  



Übersichtsplan: Externe Ausgleichsfläche  

  



Hinweis über die Möglichkeit zur Einsichtnahme in den Bebauungsplan 

 
Vom Tag des Erscheinens dieser Bekanntmachung im Amtsblatt wird der Bebauungsplan Nr. 297 
– Castroper Straße / Holunderweg – mit der Begründung sowie den bei der Planung 
zugrundeliegenden Gutachten und Vorschriften bei der  
 
Stadt Recklinghausen, 
Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen, 
Technisches Rathaus, Westring 51, 
45659 Recklinghausen, 
 
während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird dort auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Planunterlagen über den Internetauftritt des 
Bauportals NRW: https://www.bauleitplanung.nrw.de und der Stadt Recklinghausen 
http://www.recklinghausen.de/bplan abzurufen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 Absatz 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. 
September 2021 (BGBl. I S. 4147) in Verbindung mit § 2 Absatz 4 Bekanntmachungsverordnung 
(BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 05. November 2015 (GV. NRW. S. 741), in Verbindung mit § 12 der 
Hauptsatzung der Stadt Recklinghausen vom 1. Juni 2001 (Amtsblatt Nr. 18 vom 06. Juni 2001), 
zuletzt geändert durch Satzung vom 29.06.2021 (Amtsblatt Nr. 26 vom 02.07.2021), werden der 
Beschluss über die Satzung Bebauungsplan Nr. 309 – Gerhart-Hauptmann-Straße / Bert-Brecht-
Straße – sowie die gemäß BauGB und BekanntmVO im Rahmen der Bekanntmachung 
erforderlichen Hinweise hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 297 – Castroper Straße / Holunderweg – tritt gemäß § 12 Absatz 1 der 
Hauptsatzung der Stadt Recklinghausen mit der Ausgabe des Amtsblattes in Kraft. 
 
Hinweis auf Rechtsfolgen 
 
1. Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 
  
1.1  Nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte 

Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. 

 
1.2 Gemäß § 44 Absatz 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb 

von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die unter Pkt. 1.1 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
2. Frist gemäß § 215 Absatz 1 BauGB für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 

und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung nach dem Baugesetzbuch 
 
Unbeachtlich werden 

 
2.1 eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
  

2.2 eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplans und 



 
2.3 nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Absatz 2a BauGB beachtlich sind. 

 
3. Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß 

§ 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 
 
Recklinghausen, den 16.12.2021 
 
 
gez. 
Tesche 
Bürgermeister 

 
 

 



Beschluss über die Satzung Bebauungsplan Nr. 309 
– Gerhart-Hauptmann-Straße / Bert-Brecht-Straße –  

 
für einen Bereich zwischen Westring und Bert-Brecht-Straße, im Stadtteil Westviertel, im 
westlichen Bereich der Stadt Recklinghausen.  

 
Ziel  
Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes soll der anhaltenden Wohnungsnachfrage in 
Recklinghausen durch die Neuausweisung von Wohnbauflächen Rechnung getragen werden. Da 
das Plangebiet für die ursprünglich vorgesehenen Verwaltungseinrichtungen (Erweiterung der 
Verwaltungsgebäude der damaligen Deutschen Bundespost – heute Deutsche Telekom AG) 
nicht mehr benötigt wird, kann es einer neuen Nutzung zugeführt werden. Aufgrund der 
räumlichen Nähe zur Innenstadt von Recklinghausen, der Lage im Siedlungszusammenhang und 
der Anbindung an das Verkehrsnetz bietet es gute Voraussetzungen für die Ansiedlung eines 
attraktiven Wohnquartiers, welches die erfolgte Siedlungsentwicklung im Umfeld fortführt. Im 
Zuge der Neuaufstellung des Bebauungsplanes sollen daher die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine wohnbauliche Nutzung des Areals geschaffen werden. 

 
Beschluss 
Aufgrund des § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. 
September 2021 (BGBl. I S. 4147) und der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346), in 
Verbindung mit § 5 Zuständigkeitsordnung der Stadt Recklinghausen vom 29.06.2021 (Amtsblatt 
Nr. 27 vom 08.07.2021) hat der Rat der Stadt Recklinghausen in seiner Sitzung am 29.11.2021 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Rat beschließt den Bebauungsplan Nr. 309 – Gerhart-Hauptmann-Straße / Bert-Brecht-
Straße – gemäß § 10 Absatz 1 BauGB als Satzung.“ 
 
Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst etwa 1,4 ha und liegt im Westen 
des Stadtgebiets von Recklinghausen, im Westviertel. Er umfasst das Flurstück 394 der Flur 326 
sowie die Flurstücke 64 und 392 sowie Teile des Straßengrundstücks der Bert-Brecht-Straße und 
der festgesetzten Grünfläche (Flurstücke 374, 409 und 632) der Flur 328, Gemarkung 
Recklinghausen.  

In der beigefügten Übersicht ist der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes 
dargestellt. 

 

 

 

 

  



Übersichtsplan 

 

 
 

  



Hinweis über die Möglichkeit zur Einsichtnahme in den Bebauungsplan 

 
Vom Tag des Erscheinens dieser Bekanntmachung im Amtsblatt wird der Bebauungsplan Nr. 309 
– Gerhart-Hauptmann-Straße / Bert-Brecht-Straße – mit der Begründung sowie den bei der 
Planung zugrundeliegenden Gutachten und Vorschriften bei der  
 
Stadt Recklinghausen, 
Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen, 
Technisches Rathaus, Westring 51, 
45659 Recklinghausen, 
 
während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird dort auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Planunterlagen über den Internetauftritt des 
Bauportals NRW: https://www.bauleitplanung.nrw.de und der Stadt Recklinghausen 
http://www.recklinghausen.de/bplan abzurufen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 Absatz 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. 
September 2021 (BGBl. I S. 4147) in Verbindung mit § 2 Absatz 4 Bekanntmachungsverordnung 
(BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 05. November 2015 (GV. NRW. S. 741), in Verbindung mit § 12 der 
Hauptsatzung der Stadt Recklinghausen vom 1. Juni 2001 (Amtsblatt Nr. 18 vom 06. Juni 2001), 
zuletzt geändert durch Satzung vom 29.06.2021 (Amtsblatt Nr. 26 vom 02.07.2021), werden der 
Beschluss über die Satzung Bebauungsplan Nr. 309 – Gerhart-Hauptmann-Straße / Bert-Brecht-
Straße – sowie die gemäß BauGB und BekanntmVO im Rahmen der Bekanntmachung 
erforderlichen Hinweise hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 309 – Gerhart-Hauptmann-Straße / Bert-Brecht-Straße – tritt gemäß § 
12 Absatz 1 der Hauptsatzung der Stadt Recklinghausen mit der Ausgabe des Amtsblattes in 
Kraft. 
 
Hinweis auf Rechtsfolgen 
 
1. Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 
  
1.1  Nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte 

Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. 

 
1.2 Gemäß § 44 Absatz 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb 

von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die unter Pkt. 1.1 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
2. Frist gemäß § 215 Absatz 1 BauGB für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 

und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung nach dem Baugesetzbuch 
 
Unbeachtlich werden 

 
2.1 eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
  



2.2 eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplans und 
 

2.3 nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Absatz 2a BauGB beachtlich sind. 

 
3. Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß 

§ 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 
 
Recklinghausen, den 16.12.2021 
 
 
gez. 
Tesche 
Bürgermeister 

 
 

 



Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre für den Geltungsbereich des zu-
künftigen Bebauungsplans Nr. 307 – Holzstraße – der Stadt Recklinghausen 

 
Aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147), und §§ 7 und 41 Absatz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346), hat der Rat der 
Stadt Recklinghausen in seiner Sitzung am 27.09.2021 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 Zweck der Satzung 
 

Die mit Satzung des Rates der Stadt Recklinghausen für den Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes Nr. 307 – Holzstraße – beschlossene Veränderungssperre wird um ein Jahr verlängert. 

 
§ 2 Geltungsbereich 

 

Die Veränderungssperre erstreckt sich über einen Bereich, der im Norden durch die Theodor-
Körner-Straße, im Osten und Süden durch Grundstücke, die sich unmittelbar an der Holzstraße 
und der Straße Siepenheide befinden, sowie im Westen durch die Westfalenstraße begrenzt wird. 
Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke der Gemarkung Recklinghausen, Flur 631: 118, 
119, 120, 121, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 
152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 203 (teilweise), 210, 211, 212, 
213, 214, 215, 216, 217, 257, 258, 283, 284, 285, 287, 304, 315, 321, 345, 346, 361 (teilweise), 
362, 363, 368, 369, 370, 371, 372, 377, 391, 392, 394, 395 und 396. 
Der Geltungsbereich der Satzung ist der beigefügten Übersicht und dem Lageplan zu entnehmen, 
die als Anlagen Bestandteil dieser Satzung sind. 
 

 
§ 3 Geltungsdauer und Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft und ist ab diesem 
Tage bis zum 20.11.2023 einschließlich wirksam.  
 
 
Recklinghausen, den 16.12.2021 
 
 
gez. 
 
Tesche 
Bürgermeister 
 
 
 

 
 



Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich 
der Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Nr. 307 - Holzstraße - der Stadt Recklinghausen 
 

 
 



Lageplan 

 



Hinweis über die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Satzung  
über die Verlängerung der Veränderungssperre 

 
Vom Tag des Erscheinens dieser Bekanntmachung im Amtsblatt wird die Satzung über die Ver-
längerung der Veränderungssperre im Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen, im Erdgeschoss des 
technischen Rathauses, Westring 51, 45659 Recklinghausen während der Öffnungszeiten: mon-
tags bis mittwochs und freitags von 8.00 Uhr 13.00 Uhr, und donnerstags von 8.00 Uhr - 18.00 
Uhr, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird dort auf Verlangen Auskunft ge-
geben. 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Gemäß § 16 Absatz 2 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 
(BGBl. I S. 4147), in Verbindung mit § 2 Absatz 4 Nr. 1 Bekanntmachungsverordnung (Bekanntm-
VO) vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 05. November 2015 (GV. NRW. S. 741) und § 12 der Hauptsatzung der Stadt Recklinghausen 
vom 1. Juni 2001 (Amtsblatt Nr. 18 v. 06.06.2001), zuletzt geändert durch Satzung vom 29. Juni 
2021 (Amtsblatt Nr. 26 vom 02. Juli 2021) wird die Satzung über die Verlängerung der Verände-
rungssperre den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 307 – Holzstraße – hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
 
Es wird auf folgende Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
1. Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 
  

Nach § 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung 
verlangen, wenn die in § 18 Absatz 1 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung 
der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

 
2. Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von 

Mängeln der Abwägung nach dem Baugesetzbuch 
 

Gemäß § 215 BauGB werden unbeachtlich 
1.  eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort be-

zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2.  nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn 

sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 

 
3. Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 7 

Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW). 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften kann gegen Satzungen und sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit 
ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 



Recklinghausen, den 16.12.2021 
 
 
 
gez. 
 
Tesche 
Bürgermeister 

 



Kreis Recklinghausen 
Der Landrat 
Fachdienst Umwelt 
Untere Wasserbehörde 

Recklinghausen, 07.12.2021  

Bekanntmachung 

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Recklinghausen mbH hat gemäß § 68 des 
Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — VVHG) i. 
V. mit den §§ 104 ff des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeswassergesetz — LWG — NRW) in Verbindung mit §§ 72 ff 
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG — 
NRW) 

die Feststellung des Planes für folgendes Unternehmen beantragt: 

Herstellung des Hillersees auf dem Gelände des ehemaligen 
Trabrennareals in Recklinghausen 

Ferner wurden als unselbständiger Teil des vorgenannten Planfeststellungs-
verfahrens Unterlagen zur Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens  
gem.  §§ 2 ff des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
vorgelegt. 

Der Vorhabenträger hat gemäß § 7 Absatz 3 UVPG eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt. Zuständige Genehmigungsbehörde ist 
der Kreis Recklinghausen 

Gemäß § 70 VVHG und  gem.  § 6 UVPG jeweils in Verbindung mit § 73 Abs. 3 - 5 
VwVfG - NRW weise ich darauf hin, dass Pläne (Zeichnungen, Nachweisungen 
und Beschreibungen), aus denen sich sowohl Art und Umfang des 
Unternehmens ergeben, wie auch der UVP Bericht zu den erwarteten 
Umweltauswirkungen des Vorhabens 

in der Zeit vom 17.01.2022 bis 17.02.2022 

an folgender Stelle zu jedermanns Einsicht ausliegen. 

• Stadt Recklinghausen 
Fachbereich Planen Umwelt Bauen 
Westring 51 
Technisches Rathaus 
Erdgeschoss Foyer 
45659 Recklinghausen 

Öffnungszeiten: 

montags, dienstags mittwochs, freitags 9.00— 13.00 Uhr 
donnerstags 9.00 — 18.00 Uhr 



Der Genehmigungsantrag und die zugehörigen Unterlagen, einschließlich des 
vorgelegten UVP- Bericht können in dem o.g. Zeitraum ebenfalls unter 
folgendem Link 

lites://www.kreis-re,de/dok/download/70/Planfeststeilurigsunterlagen HillerSee.zip 

im Internet eingesehen werden. 

Das Vorhaben wird zudem gemäß § 20 UVPG über das UVP-Portal des Landes 
NRW unter www.uvp.nrw.de  bekannt gemacht. 

Einwendungen gegen das Unternehmen sind bis 1 Monat nach Ablauf der 
Auslegungsfrist, also spätestens bis zum 17.03.2022 bei dem Landrat des 
Kreises Recklinghausen, Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Recklinghausen, oder 
dem Bürgermeister der Stadt Recklinghausen, Fachbereich Planen Umwelt 
Bauen, Westring 51, Technisches Rathaus, 45659 Recklinghausen schriftlich 
oder zur Niederschrift zu erheben. Sollen die Einwendungen zur Niederschrift 
gegeben werden, ist dieses ebenfalls nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung möglich. 

Mit Ablauf der Äußerungsfrist sind für das Verfahren über die Zulässigkeit des 
Vorhabens alle Äußerungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen. 

Die Einwendung kann an den Kreis Recklinghausen auch in elektronischer Form 
nach Maßgabe des § 3a des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VwVfG.NRVV.) i.d.F.d.B. vom 12.11.1999 (GV.NRW.S.602/ 
SGV.NRW.2010) in der zurzeit geltenden Fassung eingereicht werden. Das 
elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
versehen sein und an die Poststelle des Kreises Recklinghausen info@kreis-
re.de-mail.de  übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der 
Internetseite des Kreises Recklinghausen unter https://www.kreis- 
re.de/Inhalte/AllgemeinLimpressum_zugangseroeffnung.pdf  

Einwendungen sollen den Namen, die genaue Anschrift des Einwenders und ggf. 
die Katasterbezeichnung (Gemarkung, Flur und Flurstück) derjenigen 
Grundstücke enthalten, für die Einwendungen erhoben werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwendungsschreiben an den 
Antragsteller zur Stellungnahme weitergegeben werden. Auf Verlangen des 
Einwenders/ *der Einwenderin werden dabei Name und Anschrift unkenntlich 
gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der 
Einwendungen erforderlich sind. 

Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und die Stellungnahmen der Behörden 
zu dem Plan werden gemäß § 70 VVHG in Verbindung mit § 73 VwVfG - NRW 
mündlich erörtert. Zum Erörterungstermin ergehen besondere Einladungen. 



Ich weise ferner daraufhin, dass 

1. verspätet erhobene Einwendungen im Verfahren über die Zulässigkeit des 
Verfahrens nicht berücksichtigt werden müssen, 

2. bei Ausbleiben eines Beteiligten an dem Erörterungstermin auch ohne ihn 
verhandelt und entschieden werden kann 

3. dass 
a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem 

Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt 
werden können, 

b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann,  

weir  mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. 

Im Au 

Ichsleiter E 




